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Baurecht. Planer schulden keine Planung
nach dem Stand der Technik, sondern
nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik. Es sei denn, ein Planer hat
mit dem Bauherrn anderes vereinbart.
Ansonsten liegt ein Mangel vor.

OLG Stuttgart, Urteil vom 17. Dezember 2024,
Az. 10 U 23/24

Bei der Planung sind die Regeln
der Technik maßgeblich
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DER FALL

Die Bauherrin beauftragte den Ingenieur
mit der Planung und Überwachung der
Fassadentechnik für einen Büro- und
Ladenkomplex. Die Baugenehmigung sah
den Einbau von nicht brennbaren Mate-
rialien vor. Der Ingenieur hingegen plante
die Fassadenentwässerung mit lediglich
schwer entflammbaren Materialien, im
vorliegenden Fall mit Kunststoffrohren.

Nachder Abnahmeder Leistungen kames
zu einem Schwelbrand aufgrund einer in
die Rohre eingeworfenenZigarettenkippe.
Die Baubehörde forderte den Austausch
der Rohre. Der Ingenieur berief sich
darauf, dass seine Planung dem Stand der
Technik entspreche. Die Bauherrin ver-
langt dennoch Schadenersatz von dem
Planer.
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DIE FOLGEN

Das OLG verurteilt den Ingenieur vollum-
fänglich. Die Planung sei zweifelsohne
mangelhaft; sie entspreche nicht der ver-
einbarten Beschaffenheit. Der Ingenieur
hat die Genehmigungsplanung sowie die
inhaltlichen Vorgaben und Auflagen der
Baugenehmigung in seine Leistung zu
integrieren und umzusetzen. Er schuldet
eine Fachplanung, auf deren Grundlage
ein den anerkannten Regeln der Technik
entsprechendes Werk erstellt werden
kann. Diesen Anforderungen wurde er im

entschiedenen Fall nicht gerecht, weil er
nur schwer entflammbare Rohre zumEin-
bau vorsah. Der Einwand des Ingenieurs,
seine Arbeit entspreche dem Stand der
Technik, führte nicht weiter. Vertraglich
geschuldet ist die Einhaltung der aner-
kannten Regeln der Technik. Darauf
kommt es an. Zudem greift der Einwand
nicht durch, da das Bauordnungsrecht
unbeachtet blieb.
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WAS IST ZU TUN?

Der Stand der Technik beschreibt den
fortschrittlichsten Entwicklungsstand von
Verfahren, welcher zu einem bestimmten
Zeitpunkt erreicht ist. Dieser ist dyna-
misch und orientiert sich daran, was tech-
nisch möglich und wirtschaftlich vertret-
bar ist. Der Stand der Technik ist meistens
nicht langfristig erprobt. Anders bei den
anerkannten Regeln der Technik: Bei die-
sen handelt es sich um standardisierte
Verfahren, die in der Praxis langfristig
erprobt sind und sich bewährt haben,
sodass diese von der Mehrheit der Fach-

leute als richtig und notwendig anerkannt
werden. Planern kann nur dringend emp-
fohlen werden, nicht ohne konkrete Ver-
einbarung mit dem Bauherrn von den
anerkannten Regeln der Technik abzu-
weichen. Es kommt nicht darauf an, ob
eine bestimmte Ausführungwirtschaftlich
vertretbar oder üblich ist. Entscheidend
ist, ob die Ausführung den anerkannten
Regeln der Technik entspricht.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Hans-Christian
Hauck von Hauck

Schuchardt
Quelle: Hauck Schuchardt

Maklerrecht. Für ein zum Wohnen
genutztes Haus gilt die hälftige Teilung
der Provision. Daran ändert auch ein
kleiner Büroanbau nichts.

BGH, Urteil vom 6. März 2025,
Az. I ZR 32/24

Für die Courtage kommt es auf
den Gesamteindruck an
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DER FALL

Eine Maklerin verklagt die Käufer eines
Hauses. Im Vorfeld hat sie mit den Käu-
fern sowie mit der Ehefrau des Eigentü-
mers Provisionen vereinbart, die jedoch in
der Höhe voneinander abwichen. Die
Maklerin meinte, dass ein Einfamilien-
haus, welches über einen Büroanbau
verfügt, nicht mehr als Einfamilienhaus

anzusehen ist, sondern als Gewerbeob-
jekt. Die Käufer verweigerten die Provi-
sionszahlung. Die Maklerin klagte diese
ein. Landgericht und Oberlandesgericht
wiesen ihre Klage zurück. Der Provisions-
anspruch sei unbegründet, weil der Mak-
lervertrag wegen Verstoßes gegen § 656c
BGB unwirksam sei.
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DIE FOLGEN

Die Revision der klagenden Maklerin auf
Provisionszahlung hat vor dem BGH kei-
nen Erfolg. Die Richter werten die Immo-
bilie als Einfamilienhaus, das vondenMit-
gliedern eines Haushalts zu Wohnzwe-
cken genutzt wird. Den Büroanbau, der
ein Fünftel der Gesamtfläche ausmacht,
erachtet der BGH als untergeordnete
gewerbliche Nutzungsmöglichkeit, die an
der Einordnung als Einfamilienhaus
nichts ändert.Gleiches gilt für eineweitere
Wohnung von untergeordneter Bedeu-
tung, etwa eine Einliegerwohnung. Der
Vertrag verstößt demnach gegen die
Regel, dass die Maklercourtage hälftig zu
teilen ist, wenn der Makler sowohl für den

Verkäufer als auch für den Käufer eines
Einfamilienhauses tätig ist. Daran änderte
auchnichts, dass nicht der Verkäufer, son-
dern seine Ehefrau die Maklerin beauf-
tragt hatte. Zwar nimmt der Halbteilungs-
grundsatz gemäß § 656c Abs. 1 BGB nur
Bezug auf den Vertragsabschluss zwi-
schen dem Makler und jeweils den Par-
teien des Kaufvertrags, nicht jedoch den
Abschluss des Maklervertrags mit einem
Dritten anstelle einer Partei des Kauf-
vertrags. Die Vorschrift ist jedoch entspre-
chend anzuwenden, wenn anstelle einer
Kaufvertragspartei einDritter denMakler-
vertrag abschließt.
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WAS IST ZU TUN?

Es gab bereits früher Urteile zu ähnlichen
Fällen, welche die Einordnung einer
Immobilie und ihre überwiegende Nut-
zung betreffen. Dies hat Auswirkungen
darauf, ob eine reine Käuferprovision ver-
einbart werden kann (Gewerbeobjekt),
oder ob die Courtage zwischen beiden
Parteien aufzuteilen ist (Einfamilienhaus
beziehungsweise Eigentumswohnung).
Dieses höchstrichterliche Urteil schafft

nun dahingehendKlarheit, dass sichMak-
ler bei der Einordnung eines Objekts als
Gewerbeimmobilie oder Einfamilienhaus
vom Gesamteindruck der Immobilie
sowie der überwiegenden Nutzung leiten
lassen sollten. Untergeordnete anderwei-
tige Nutzungen wie Büroanbauten oder
Einliegerwohnungen sind dabei unerheb-
lich. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Kaspar H. Möller

von Oberthür & Partner
Quelle: O&P

Öffentliches Recht. Die Ausweisung von
Grünflächen im B-Plan ist zu begründen.
Eine Planung auf Vorrat genügt diesem
Anspruch nicht.

OVG Hamburg, Urteil vom 4. März 2025,
Az. 2 E 7/23

Das Recht am Eigentum schlägt
die Grünflächenplanung
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DER FALL

Eine Stadt möchte eine öffentliche Grün-
und Parkanlage entlang eines Flusslaufs
schaffen. Dafür sollen Teile von Gärten
seit Jahrzehnten bebauter Grundstücke in
Anspruch genommen werden. In einem
Bebauungsplan sind diese Flächen in

einer Breite von 6 m als öffentliche Grün-
fläche ausgewiesen. Die Eigentümer weh-
ren sich gegen den Plan und klagen. Das
Gericht erklärt den Bebauungsplan für
unwirksam, weil die Rechte der Eigentü-
mer fehlerhaft abgewogen wurden.
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DIE FOLGEN

Die Ausweisung von öffentlichen Grünflä-
chen auf einem Grundstück hat gravie-
rende Folgen für die Eigentümer. Sie
schafft die Voraussetzungen für ein kom-
munalesVorkaufsrecht undermöglicht im
Einzelfall sogar eine Enteignung. Die
Bebaubarkeit der verbleibenden Grund-
stücksteile ist reduziert. Der Wert des
Grundstücks ist erheblich gemindert. Das
OVG Hamburg misst die Festsetzung von
öffentlichen Grünflächen auf privatem
Grund an der Eigentumsgarantie des
Art. 14 Grundgesetz. Das Interesse der
Grundeigentümer an einer ungeschmä-
lerten Nutzung ihrer Hausgärten ist mit
dem öffentlichen Interesse, eine für die
Öffentlichkeit zugängliche Parkanlage mit

Rad- und Wanderweg herzustellen, abzu-
wägen. Bei dieser Abwägung muss die
Stadt prüfen, ob es technische Mindest-
anforderungen für die Herstellung von
Wegen gibt. Diese Prüfung darf die Stadt
nicht der konkreten Ausbauplanung zu
einem späteren Zeitpunkt überlassen. Die
Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche
„auf Vorrat“ ist mit der Eigentumsgarantie
unvereinbar. Damit erhöht das Gericht
die Begründungserfordernisse für eine
Festsetzung mit Vorwirkungen für eine
mögliche Enteignung. Die nicht unübli-
che Praxis der Vorratsplanung hält das
Gericht für unzulässig.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

In einem Bebauungsplan dürfen private
Grundstücke nicht ohne tragfähige
Begründung als öffentliche Grünflächen
ausgewiesen werden. Die Bestandsgaran-
tie des Eigentums verbietet es, eine Fest-
setzung zugunsten der Allgemeinheit zu
treffen, ohne die sachliche Notwendigkeit
geprüft zu haben. Eigentümer sollten
daher Bebauungsplanverfahren mit
Bezug zu ihrer Immobilie stets kritisch
begleiten. Festsetzungen, die die Bebau-

barkeit des Grundstücks dauerhaft beein-
trächtigen, wie Grünflächen, Flächen für
die Wasserwirtschaft, Wald etc., haben
enormen wertmindernden Charakter. Im
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
sind die Belange der Eigentümer schrift-
lich einzuwenden.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Steuerberater
Jens Krall von Euprax
Perchtold & Partner

Quelle: Euprax

Steuerrecht. Ob Grunderwerbsteuer fällig
wird, hängt davon ab, ob ein Grundstück
zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer
zum Vermögen einer Gesellschaft gehört
und es dieser zuzurechnen ist.

FG Münster, Urteil vom 16. Januar 2025,
Az. 8 K 2744/21

Für die Steuer zählt der
Zeitpunkt der Zurechnung
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DER FALL

Dem Rechtsstreit lag die Verschmelzung
zweierGmbHs im Jahr 2018 zugrunde.Die
aufnehmende Gesellschaft erhielt unter
anderem eine Beteiligungsgesellschaft, zu
deren Betriebsvermögen Grundstücke
gehörten. Dieser Verschmelzung gingen
bereits zwei weitere Umwandlungsvor-
gänge voraus. Zum einen erfolgte eine
Ausgliederung innerhalb der Gruppe
2013. Zum anderen erfolgte zwei Jahre
später eine Kapitalerhöhung nebst Ein-

bringung weiterer Beteiligungen. Diese
beiden vorgelagerten Sachverhalte führ-
ten unstreitig zu einer Anteilsübertragung
und zur Festsetzung von Grunderwerb-
steuer auf das Immobilienvermögen der
Beteiligungsgesellschaft. Strittig ist je-
doch, ob die Verschmelzung aus dem Jahr
2018 erneut Grunderwerbsteuer im Hin-
blick auf das unveränderte Immobilien-
vermögen der Gesellschaft ausgelöst hat.
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DIE FOLGEN

Das Gericht widersprach der Auffassung
der Finanzverwaltung und gab der Kläge-
rin Recht. Ob einGrundstück imSinne des
§ 1 Abs. 3 GrEStG zum Vermögen einer
Gesellschaft gehöre, richte sich weder
nach Zivilrecht noch nach der Abgaben-
ordnung. Maßgebend sei vielmehr
die grunderwerbsteuerliche Zurechnung.
Danach sei der Grundbesitz seit der Aus-

gliederung im Jahr 2013 der Muttergesell-
schaft der Klägerin zuzurechnen. Die Ver-
schmelzung habe somit keine Grunder-
werbsteuer verursacht. Die Steuerfestset-
zung war wieder aufzuheben. Allerdings
ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Die
Revision ist beim BFH unter dem Akten-
zeichen II R 4/25 anhängig.
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WAS IST ZU TUN?

Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft
ein inländischesGrundstück, so unterliegt
der Grunderwerbsteuer unter Umständen
auch der unmittelbare oder mittelbare
Übergang vonmindestens 90%der Anteile
der Gesellschaft auf einen anderen
Rechtsträger. Eine Ausnahme existiert
über eine Konzernklausel, die jedoch an
bestimmte Behaltensfristen geknüpft ist.
Darauf kames in diesemFall nicht an,weil
das Gericht die Grundstücke infolge einer
vorgelagerten Umwandlung der Mutter-
gesellschaft zugeordnet hat. Die Entschei-
dung ist für alle offenen Fälle interessant.

Mittlerweile wurde allerdings durch das
Jahressteuergesetz 2024 die Rechtslage
geändert. Daher ist das Urteil für alle ab
dem 6. Dezember 2024 verwirklichten
Erwerbsvorgänge nicht mehr anwendbar.
Die Zurechnung der Grundstücke bei der
Muttergesellschaft ist nicht mehr möglich
und der Sachverhalt hätte tatsächlich
Grunderwerbsteuer ausgelöst, wenn die
Konzernklausel nicht anwendbar wäre.

(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


